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urkundlichem Bericht diese außerordentliche Steuer durch königliche Beamte
im Jahre 1355 vom Kloster Goldenkron allgefordert in der Köhe von
30 Schock Prager Groschen.') Wahrscheinlich haben diese Leistungen schon
früher bestanden. Da diese außerordentlichen Steuereinhebungen immer
häufiger wurden und die böhmischen Stände und Kerren darüber sehr
ausgebracht waren, hat König Johann denselben versprochen, daß er in
der folgenden Zeit nur bei Verheiratung seiner Söhne und Töchter eine
berna einheben werde, welche ihrer Köhe nach bestimmt sein sollte. Auf
eine Zinshuse sollte je ein Vierdung (ferto) oder 16 Groschen entfallen?)
Diese außerordentliche Steuer traf auch die von seiten des Klosters an
Kerren und Ritter verliehenen und vergebenen Köfe und Dörfer, welche
für den Fall der Ausschreibung einer berna eine festgesetzte Summe zu
zahlen hatten. Für die zwei Köfe in Weichseln war für immer die an das
Kloster abzuliefernde Geldsumme aus 1 Schock bestimmt?) Dieselbe Zahlung
mußte das Kloster für die Dörfer Rüben und Osow dem Markward,
Ritter von Poreschin, entrichten, wann und so oft eine berna ausgeschrieben
wurde (berna . . . quancto communiter per barones et Militäres regn!
lZokemiae transierit)?) Da nach König Johanns Vorgänge die Be¬
völkerung von Böhmen an eine so häufige Wiederkehr der berna gewöhnt
worden war, daß sie fast wie eine regelmäßige Steuer anzusehen war,
unterlagen auch die Kircheuglller ihrer allgemeinen Auslage. Ja sie mußten
vielmehr hierin den Städten gleichgestellt und der königlichen Kammer
zugezählt dieser noch eine besondere Steuer nach des Königs Schätzung
oder nach getroffenem Übereinkommen zahlen. Lippertch ,erwähnt, daß stall
dieser Schätzung schon seit unbekannten Zeiten in Böhmen mit 29 Klöstern
eine bestimmte Iahressumme vereinbart worden war, die von ihnen dann
wieder nach Art der allgemeinen berna auf die Untertanen umgelegt
wurde; da diese Pauschalierung in die siebziger Jahre des 14. Jahr¬
hunderts fallen soll, so schließt daraus Lipperl, daß es Karl IV. gewesen
sei. Diese Pauschalierung erfolgte jedenfalls auch innerhalb unseres Kloster¬
gebietes, und zwar wird diese berna regalis im Jahre 1471 auf 200 Schock
berechnet und es zahlte deshalb das Kloster Goldenkron gerade soviel wie
Tepl und Plaß?) Die Einhehüng dieser berna, die doch nur von den
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